
Anlage zum Rotwildabschussplan 2017 12018,

Rotwildhegegemei nschaft ,, Bayerische Rhön"

Hinweise zur Abschussplanerfüllung für die Jagdpächter /

Jagdausübungsberechtigten im Landkreis Bad Kissingen

Ist für Ihr Jagdrevier ketn Abschuss außer den Kreisabschüssen zugeteilt, darf hier für

ein Alttier im Kreis auch ein Schmaltier oder ein Kalb erlegt werden. Für den Hirsch der

Klasse I im Kreis kann auch ein Hirsch der Klasse II b oder der Klasse IiI/Schmalspiesser

erlegt werden.

Der Unteren Jagdbehörde ist es allerdings vorbehalten, bei Übererfüllung die Erlegung

weiterer Stücke zu stoppen.

Nach g 16 Abs. 1 Satz 1 der Ausführungsverordnung zum Bayerischen Jagdgesetz (AV-

BayJG) können schlecht veranlagte männliche Jährlinge auf den Abschuss des weiblichen

Wildes angerechnet werden. Dies gilt jedoch nur¡ wenn dadurch die Ausgewogenheit des

Geschlechterverhältnisses nicht gefährdet wird. Seitens der Hegegemeinschaft wird die

erforderliche Ausgewogenheit zumindest in Frage gestellt. Es dürfen deshalb für frei-
gegebene Alttiere keine Schmalspießer erlegt werden.

Weiterhin giltl Bis zum 9, Kopf dürfen nur kronenlose Hirsche erlegt werden.

Eingeführt wird (vorläufig) ab dem Jagdjahr 2OI7/2018 der körperliche Nachweis' Die

Listen der Vertrauensleute sowie das Formblatt ,,Verbindliche Hinweise zur Durchführung

des körperlichen Nachweises innerhalb der RHG Bayerische Rhön" sind beigelegt. Grund-

sätzlich werden die Vertrauensleute im Bereich ihrer Reviergruppe das zur Strecke ge-

kommene Rotwild begutachten. Natürlich ist es den Vertrauensleuten möglich, auch über

die Grenzen der Reviergruppen tätig zu werden.

Der Jagdbeirat hat in seiner Sitzung einstimmig beschlossen, dass beim männlichen Wild

keine Nachgenehmigungen mehr erteilt werden. Ebenso einstimmig beschloss er in die-

ser Sitzung, dass beim weiblichen Wild die Abschusszahlen ggf. um bis zu 30 Prozent

erhöht werden können. Nachdem das Geschlechterverhältnis deutlich zu Gunsten des

weiblichen Wildes tendiert, kann außerdem gem. S 16 Abs. 1 Satz 1 AVBayJG für nicht

erlegtes männliches Wild weibliches Wild erlegt werden.
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Um Beachtung wird gebeten


